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Kurztitel 

Konkordat (Heiliger Stuhl) 

Kundmachungsorgan 

BGBl. II Nr. 2/1934 

Typ 

Vertrag – Heiliger Stuhl 

§/Artikel/Anlage 

Art. 4 § 2 

Inkrafttretensdatum 

01.05.1934 

Index 

79/06 Kirchen, Religionsgemeinschaften 

Text 

§ 2. Bevor an die Ernennung eines residierenden Erzbischofs, eines residierenden Bischofs oder 
eines Koadjutors mit dem Rechte der Nachfolge wie auch des Prälaten Nullius geschritten wird, wird der 
Heilige Stuhl den Namen des in Aussicht Genommenen oder des Erwählten der österreichischen 
Bundesregierung mitteilen, um zu erfahren, ob sie Gründe allgemein politischer Natur gegen die 
Ernennung geltend zu machen hat. 

Das bezügliche Verfahren wird ein streng vertrauliches sein, so daß bis zur Ernennung die gewählte 
Person geheimgehalten wird. 

Wenn vom Zeitpunkt der obenerwähnten Mitteilung an 15 Tage ohne Erteilung einer Antwort 
verfließen, wird das Stillschweigen in dem Sinne ausgelegt werden, daß die Regierung kein Bedenken zu 
erheben hat und der Heilige Stuhl die Ernennung ohne weiteres veröffentlichen kann. 
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